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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne! 

Mit steuerlichen Grüßen 
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1. Wo liegt die Betriebsstätte eines Gewerbetreibenden? 

Betriebsstätte ist der Ort, an dem oder von dem aus die beruflichen oder gewerblichen Leistun-

gen erbracht werden. Die Fahrten zur Betriebsstätte kann ein Gewerbetreibender nur mit der 

Entfernungspauschale geltend machen. 

Hintergrund 

Der Kläger betrieb ein Abbruchunternehmen als Ein-Mann-Betrieb unter der Adresse A-Stadt, B-

Straße. Er selbst wohnte in A-Stadt in der P-Straße. Im Rahmen seines Unternehmens führte er Ab-

bruch- und Reinigungsarbeiten auf dem Gelände seines einzigen Auftraggebers, der F-Firma in C-

Stadt, aus. Die Fahrten nach C-Stadt unternahm der Kläger von zu Hause aus. Er nutzte für diese 

Fahrten zum Teil seinen im Betriebsvermögen befindlichen Pkw und führte im Übrigen die Fahrten zur 

F-Firma mit einem Lkw seines Vaters durch. 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass sich die einzige Betriebsstätte des Klägers auf dem Gelände der 

F-Firma in C-Stadt befand. Deshalb ließ es die Aufwendungen für die Fahrten des Klägers nach C-

Stadt nur in Höhe der Entfernungspauschale zum Betriebsausgabenabzug zu. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Zur Begründung führten die Richter aus: Geht ein Gewerbetrei-

bender seiner Tätigkeit regelmäßig in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung seines einzigen Auf-

traggebers nach, sodass diese nach inhaltlichen und zeitlichen Kriterien den Mittelpunkt seiner betrieb-

lichen Arbeit bildet, befindet sich seine Betriebsstätte auf dem Gelände des Auftraggebers. Auf eine 

eigene Verfügungsmacht über diese betriebliche Einrichtung kommt es nicht an. Das gilt auch dann, 

wenn wie im vorliegenden Fall der Steuerpflichtige über eine weitere Betriebsstätte verfügt, in der er 

die für seine Arbeit notwendigen Gerätschaften lagert, wartet und bei Bedarf abholt sowie gelegentlich 

Büroarbeiten ausführt. 
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2. Vorsteuer: Wie genau muss die Leistungsbeschreibung bei Waren im Niedrigpreissegment 

sein? 

Setzt der Vorsteuerabzug aus Rechnungen im Niedrigpreissegment hinsichtlich der Leistungs-

beschreibung voraus, dass die Art der gelieferten Gegenstände mit ihrer handelsüblichen Be-

zeichnung angegeben wird? Der Bundesfinanzhof hat daran so seine Zweifel. 

Hintergrund 

Der Händler H war im Großhandel mit Textilien und Modeaccessoires im Niedrigpreissegment tätig. 

Die Einkaufspreise bewegten sich überwiegend im unteren bis mittleren Euro-Bereich und lagen teil-

weise zwischen 20 EUR und 28 EUR. H nahm den Vorsteuerabzug u. a. aus Rechnungen vor, die als 

Artikelbezeichnung Angaben wie "Hosen", "Tops", "Shirts", "T-Shirts", "Kleider", "Bluse", "Weste", "Ja-

cken" enthielten. 

Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen, weil die Leistungsbeschrei-

bungen mit der Angabe der Warengattung ("Hosen", "Shirts" usw.) nicht ausreichend war. 

H legte dagegen Einspruch ein und beantragte Aussetzung der Vollziehung, die das Finanzamt ab-

lehnte. Das Finanzgericht schloss sich dem an und lehnte ebenfalls die Aussetzung der Vollziehung 

ab. Auf die dagegen eingelegte Beschwerde hatte der Bundesfinanzhof über die Aussetzung der Voll-

ziehung zu entscheiden. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof kam zu dem Ergebnis, dass die angefochtenen Bescheide insoweit ernstlich 

rechtlich zweifelhaft waren, als das Finanzamt den Vorsteuerabzug aus bestimmten Rechnungen 

mangels hinreichender Leistungsbeschreibung versagte. Fraglich ist insbesondere, ob im Handel mit 

Waren im Niedrigpreissegment geringere Anforderungen an die Leistungsbeschreibung zu stellen sind. 

Sollten die tatsächlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, wäre weiterhin zu prüfen, ob auch beim 

Vorsteuerabzug Gutglaubensschutz bereits im Festsetzungsverfahren gewährt werden kann. Insoweit 

hatte die Beschwerde des H Erfolg. 

 

3. Was gilt bei Zufluss einer gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreisforderung? 

Gewinn- und umsatzabhängige Kaufpreisforderungen führen erst im Zeitpunkt ihrer Realisation 

zu einem Veräußerungsgewinn. Dies gilt auch für Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils 

an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, die Einnahmen aus Kapitalvermögen darstel-

len. 

Hintergrund 

An der X-GmbH waren neben einem weiteren Gesellschafter die C-GmbH sowie die D-GmbH beteiligt. 

Die X-GmbH hielt zum 31.12.1998 eine Beteiligung an der A-GmbH. Im Jahr 1999 veräußerte die X-

GmbH 75 % der Anteile an der A-GmbH an die B-GmbH. Die B-GmbH erhielt außerdem die alleinigen 

Nutzungsrechte an den durch die A-GmbH entwickelten Systemen. Der Kaufpreis setzt sich aus einem 

sofort zahlbaren fixen Betrag und einem "variablen Kaufpreis" zusammen, der sich nach den Ver-

kaufszahlen richtete und monatlich von der B-GmbH gezahlt wurde. 

Für das Jahr 2009 enthielt die Gewinn- und Verlustrechnung der X-GmbH "Erträge aus variablem 

Kaufpreisanteil A-GmbH". Diese sollten nach der Körperschaftsteuer-Erklärung gem. § 8b KStG außer 

Ansatz bleiben. 

Das Finanzamt setzte die Körperschaftsteuer und den Gewerbesteuer-Messbetrag 2009 auf jeweils 0 

EUR fest. Dabei ging es davon aus, dass der von der X-GmbH als steuerbefreit erklärte inländische 

Gewinn steuerpflichtig war. Denn es handelte sich um Zahlungen aus dem Anteilsverkauf des Jahres 

1999, auf die § 8b KStG nicht anwendbar war. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass das Einkommen der X-GmbH für das Jahr 2009 außerbilanziell 

zu kürzen war, denn das Finanzamt hätte die Zahlungen nach § 8b Abs. 2 KStG freistellen müssen. 

Danach bleiben Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft, aus dem laufende 
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Kapitaleinkünfte fließen, außer Ansatz. Die Voraussetzungen dieser Regelung waren im vorliegenden 

Fall erfüllt. 

Insbesondere lag eine Veräußerung des 75 %-Anteils an der A-GmbH durch die X-GmbH an die B-

GmbH vor. Die zeitlich gestreckte Entrichtung des variablen Kaufpreises hatte auf die Anteilsübertra-

gung im Zeitpunkt des Kaufvertrags in 1999 keinen Einfluss. Denn der Veräußerungsgewinn entsteht 

grundsätzlich im Zeitpunkt des Übergangs der wirtschaftlichen Inhaberstellung (hier 1999) unabhängig 

davon, ob der Kaufpreis in Raten zahlbar, langfristig gestundet oder wann er dem Veräußerer zufließt. 

Die variablen Kaufpreiszahlungen sind Teil des Veräußerungserlöses und damit Teil des Veräuße-

rungsgewinns. 

Bei gewinn- oder umsatzabhängigen Kaufpreisforderungen ist auf die Realisation des Veräußerungs-

entgelts abzustellen, da der Veräußerer die Gewinne erst im Zuflusszeitpunkt erzielt. Daraus folgt, 

dass die streitigen Zahlungen zwar Teil des Veräußerungsgewinns sind, aber im vorliegenden Fall im 

Zeitpunkt ihres Zuflusses in 2009 nach § 8b Abs. 2 KStG außer Ansatz bleiben. 

 

4. Was passiert mit einem Kirchensteuer-Erstattungsüberhang bei einem Verlustvortrag? 

Eine Kirchensteuererstattung, die in einem Jahr nicht mit gezahlter Kirchensteuer verrechnet 

werden kann, wird dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet – aber erst, nachdem ein 

eventueller Verlustvortrag berücksichtigt wurde. 

Hintergrund 

Für das Jahr 2012 kam es bei den Klägern zu Kirchensteuer-Erstattungen für die Vorjahre von 166.000 

EUR. Der verbleibende Verlustvortrag zum 31.12.2011 betrug 13 Mio. EUR. Das Finanzamt ermittelte 

für 2012 einen positiven Gesamtbetrag der Einkünfte ohne den Erstattungsüberhang und nahm in glei-

cher Höhe den Verlustabzug vor. Danach rechnete es den Eheleuten den Erstattungsüberhang von 

166.000 EUR hinzu. Unter dem Strich ergab sich ein zu versteuerndes Einkommen von 148.000 EUR 

und eine Einkommensteuer von 61.000 EUR. 

Dagegen waren die Kläger der Ansicht, dass der Kirchensteuer-Erstattungsüberhang den Gesamtbe-

trag der Einkünfte erhöhte und durch den anschließenden Verlustabzug neutralisiert wurde, sodass sie 

in 2012 keine Einkommensteuer zahlen müssten. Das Finanzgericht wies die Klage ab. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzgerichts und wies die Revision der Kläger 

zurück. 

Ein Erstattungsüberhang ist bei der gezahlten Kirchensteuer dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzu-

zurechnen. Der Hinzurechnungsbetrag erhöht jedoch nicht den Gesamtbetrag der Einkünfte. Nach 

dem Zweck der Regelung sollen Kirchensteuer-Erstattungen, die im Erstattungsjahr nicht mit gleichar-

tigen Zahlungen ausgeglichen werden können, quasi wie negative Sonderausgaben behandelt wer-

den. Kirchensteuer-Erstattungsüberhänge sollen nur noch im Jahr der Erstattung berücksichtigt wer-

den. Der Hinzurechnungsbetrag ist deshalb an der Stelle zu berücksichtigen, an der die vorrangige 

Verrechnung eingreift und an der die Sonderausgaben zu berücksichtigen wären. 

Die Hinzurechnung ist nach Ansicht der Richter auch vorzunehmen, wenn sich die erstattete Zahlung 

im Zahlungsjahr nicht steuermindernd ausgewirkt hat. Müsste in jedem Einzelfall ermittelt werden, ob 

und ggf. in welcher Höhe sich die erstattete Zahlung steuerlich ausgewirkt hat, würde der mit der Re-

gelung verfolgte Vereinfachungszweck verfehlt werden. 


